
 

 

 

 
 
Antrag: Angabe des Personalbedarfs für beantragte Aufgaben 
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

die Fraktionen und Ausschussgemeinschaften des Ingolstädter Stadtrates machen ausgiebigen Gebrauch 
von ihrem Antragsrecht, um ein Thema zum Gegenstand kommunalpolitischer Entscheidungen zu 
machen.  
 
Bei der Einreichung von Anträgen ist aber oftmals nicht erkennbar, welche personelle Ressourcen der 
geforderte Gegenstand des Antrags nach der Bewilligung in der weiteren Ausführung/Erfüllung bindet 
oder welche personellen Aufstockungen der Antrag zur Folge hat. 
 
Da die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung wiederholt Thema von Diskussionen ist, stellt die 
SPD-Stadtratsfraktion folgenden 
 
Antrag: 
 

Wenn zukünftig Anträge eingereicht werden und die Stadtverwaltung eine Verwaltungsvorlage dazu 
erstellt, muss in dieser Verwaltungsvorlage angegeben werden, wie viele Mitarbeiter durch die 
Umsetzung der neuen Aufgabe/ der Erfüllung des Antragsgegenstandes gebunden werden bzw. welche 
zusätzlichen neuen Stellen geschaffen werden müssen damit das Antragsbegehren umgesetzt werden 
kann. 
 
 
 
gez.     gez.      gez. 
Jörg Schlagbauer   Christian De Lapuente   Achim Werner 
Stv. Sprecher im    Fraktionsvorsitzender   Sprecher im  
Ausschuss für Finanzen, Liegen-       Ausschuss für Verwaltung,  
schaften, Wirtschaft und Arbeit       Personal und Recht 


